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1 Anlage

Sehr geehrter Herr Präsident,

für die Jahre 2010 bis 2020 hatte das Ministerium der Justiz jeweils mitgeteilt, dass es 

in Rheinland-Pfalz zu keinen Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwachung 

nach § 100c Strafprozessordnung (StPO) gekommen war.

Für das Jahr 2024 wurde dem Ministerium der Justiz - wie in den Vorjahren ab 2021 - 

von einer Staatsanwaltschaft - zur Weiterleitung für den Bericht der Bundesregierung 

nach Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 des Grundgesetzes (vgl. zuletzt BT-Drs. 20/13310) -
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ein neues Ermittlungsverfahren gemeldet, in dem eine Maßnahme nach § 100c StPO 

angeordnet und durchgeführt wurde.

Der entsprechende Erhebungsbogen ist beigefügt.

Da das betreffende Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und die Betroffe

nen zur Vermeidung einer Gefährdung des Untersuchungszweckes noch nicht über die 

Maßnahme benachrichtigt worden sind, wären gegenwärtig weitere Informationen zum 

Verfahren allenfalls in vertraulicher Sitzung möglich.

Auf Wunsch bin ich jedoch gerne bereit, im Rechtsausschuss über Näheres zu berich

ten, sobald Einzelheiten des Verfahrens und der Maßnahme nach Auffassung der zu

ständigen Staatsanwaltschaft mitgeteilt werden können.

In Vertretung

(Dr. Matthias Frey)
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Akustische Wohnraumüberwachung 
Berichtsjahr 2024

Repressive Maßnahmen gemäß Artikel 13 Absatz 3 GG
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